
Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen 
vom 11. September 2025

   - Tätigkeitsmerkmale Kirchenmusik –

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts für die (Erz-) 
Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 11. September 2025 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für die (Erz-)Bistümer 
Aachen, Essen, Köln,  Münster (nordrhein-westfälischer Teil)  und Paderborn 
vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt ………………………………………), zuletzt ge-
ändert am ……………………………… (Kirchliches Amtsblatt …………), wird wie folgt 
geändert:

1. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a)  Teil B Abschnitt III Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Das der Entgeltgruppe 3 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wird wie 
folgt neu gefasst:

„Entgeltgruppe 3 

Kirchenmusiker, die die Voraussetzungen des Tätigkeitsmerkmals 
der Entgeltgruppe 5 nicht erfüllen.38)“

bb) Das der Entgeltgruppe 5 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wird wie 
folgt neu gefasst:

„Entgeltgruppe 5

Kirchenmusiker mit dem C-Examen entsprechenden kirchenmusi-
kalischen Diensten.38)40)“

cc) Nach dem Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 5 wird folgendes 
der Entgeltgruppe 7 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal eingefügt:

„Entgeltgruppe 7

Kirchenmusiker, die sich aus der Entgeltgruppe 5 dadurch heraus-
heben, dass ihnen zusätzlich Koordinationsaufgaben innerhalb ei-
nes Bereichs übertragen sind.43)44)“

dd) An das der Entgeltgruppe 9b zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wer-
den hinter der Erläuterungsziffer 41) die Erläuterungsziffern 41a) 
und 41b) angefügt.

ee) Das der Entgeltgruppe 10 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wird wie 
folgt neu gefasst:



  

„Entgeltgruppe 10

Kirchenmusiker, die sich aus der EG 9b dadurch herausheben, dass 
ihnen  zusätzlich  Koordinations-  oder  Ausbildungsaufgaben inner-
halb eines Bereichs übertragen sind.43)44)45)“

ff) Das der Entgeltgruppe 11 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wird wie 
folgt neu gefasst:

„Entgeltgruppe 11

Kirchenmusiker, die sich aus der EG 9b dadurch herausheben, dass 
ihnen zusätzlich Koordinations- und Ausbildungsaufgaben innerhalb 
eines Bereichs übertragen sind.43)44)45)“

gg) An das der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 zugeordnete Tätigkeits-
merkmal  wird zwischen den Erläuterungsziffern 38) und 42) die 
Erläuterungsziffer 41b) eingefügt.

hh) Das  der  Entgeltgruppe  13  Fallgruppe  2  zugeordnete  Tätigkeits-
merkmal wird wie folgt neu gefasst:

„2. Kirchenmusiker mit künstlerischen kirchenmusikalischen Diens-
ten an Kirchen, die vom (Erz-)Bistum als bistumsweit herausgeho-
ben anerkannt sind.38)41b)42)“

ii) An das der Entgeltgruppe 14 zugeordnete Tätigkeitsmerkmal wird 
zwischen den Erläuterungsziffern 38) und 42) die Erläuterungsziffer 
41b) eingefügt.

b) Die Erläuterungen werden wie folgt geändert:

aa) Die zweite Spiegelstrichaufzählung der  Erläuterung 37) wird wie 
folgt neu gefasst:

„-  die  Betreuung  von  hochwertigen,  sakralen  und  historischen 
Kunstgegenständen an vom (Erz-)Bistum als bistumsweit heraus-
gehoben anerkannten Kirchen“

bb) Die  Erläuterung 39) wird  unter  Beibehaltung der  Nummerierung 
aufgehoben.

cc) Die Erläuterung 40) wird wie folgt neu gefasst:

„40) Eignung durch C-Examen in katholischer oder evangelischer 
Kirchenmusik. Als C-Examen in katholischer Kirchenmusik gilt auch 
die erfolgreich abgeschlossene ökumenische C-Ausbildung.“

dd) Die Erläuterung 41) wird wie folgt neu gefasst:

„41) Eignung durch mindestens B-Examen oder Bachelor-Abschluss 
in katholischer Kirchenmusik.“



  

ee) Nach der Erläuterung 41) werden die Erläuterungen 41a) und 41b) 
folgenden Wortlauts eingefügt:

„41a)  Kirchenmusiker  im  Sinne  dieses  Tätigkeitsmerkmals  sind 
auch  Mitarbeiter  mit  einer  tätigkeitsbezogenen  abgeschlossenen 
Hochschulbildung  sowie  C-Examen in  katholischer  Kirchenmusik. 
Als tätigkeitsbezogen gilt eine Hochschulbildung z.B. in evangeli-
scher  Kirchenmusik,  Schulmusik,  Gesang,  (Kinder-)Chorleitung, 
Popularmusik oder Stimmbildung. Über eine abgeschlossene tätig-
keitsbezogene Hochschulbildung verfügen insbesondere Personen, 
die die Voraussetzungen der Protokollerklärung Nr. 1 Satz 1 zu Ab-
schnitt XX. (Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer) der Anla-
ge 1 (Entgeltordnung) zum TVöD-VKA in der Fassung vom 1. Au-
gust 2023 erfüllen.1 Als C-Examen in katholischer Kirchenmusik gilt 
auch die erfolgreich abgeschlossene ökumenische C-Ausbildung.
Liegt das C-Examen im vorgenannten Sinn nicht vor, sind die Kir-
chenmusiker in der nächstniedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 
Die Vorbemerkung Nr. 7 Absätze 3, 4 und 6 zu dieser Anlage findet 
mit  der  Maßgabe,  dass  an die  Stelle  der  dort  vorgeschriebenen 
Prüfungen das C-Examen im vorgenannten Sinn tritt, sinngemäße 
Anwendung. 

41b) Die künstlerischen kirchenmusikalischen Dienste unterschei-
den sich von den dem C-Examen entsprechenden kirchenmusikali-
schen Diensten (Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 5) durch ein 
gesteigertes Niveau. Kennzeichnend dafür sind beispielsweise:

 Bei Chorleitungstätigkeit:
 anspruchsvolleres und breiteres Repertoire an Chorliteratur (Re-

pertoire, das alle Stilepochen abdeckt)
 Leitung mehrerer Chöre (z.B. Kinderchor, Jugendchor,  Kirchen-

chor, Schola)

1 Satz 1 der Protokollerklärung Nr.1 zu Abschnitt XX. der Anlage 1 TVöD-VKA lautet:
„Musikschullehrerinnen und -lehrer sind an Musikschulen im Sinne der Protokollerklärung 
Nr. 5 tätige Beschäftigte, die
a) nach einem achtsemestrigen Studium an einer Musikhochschule oder einer Musikaka-

demie die künstlerische Reifeprüfung bzw. die künstlerische Abschlussprüfung bzw. 
die A-Prüfung für Kirchenmusik,

b) nach einem mindestens sechssemestrigen Studium an einer Musikhochschule oder 
einer Musikakademie den künstlerischen Teil der künstlerischen Prüfung für das 
Lehramt am Gymnasium bzw. die Teilprüfung Musik in der Ersten Staatsprüfung für 
das Lehramt am Gymnasium,

c) an einer staatlichen Hochschule für Musik die Prüfung für Diplom-Musiklehrer,
d) eine staatliche Musiklehrerprüfung im Sinne der Rahmenprüfungsordnung für die 

staatlichen Privatmusiklehrer (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 
1958) oder eine Prüfung im Sinne der Empfehlung der Kultusministerkonferenz über 
Rahmenbestimmungen für die Ausbildung und Prüfung von Lehrern an Musikschulen 
und selbstständigen Musiklehrern (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 9. 
November 1984),

e) eine einer Prüfung im Sinne des Buchstaben d gleichwertige Prüfung (z.B. Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Wahlfach Musik 
oder die B-Prüfung als Kirchenmusiker)

mit Erfolg abgelegt haben.“



  

 Orchesterleitung
 eigene Arrangements.

 Bei Organistentätigkeit:
 anspruchsvolleres  und  breiteres  Repertoire  an  Orgelliteratur 

(Repertoire, das alle Stilepochen abdeckt)
 anspruchsvolleres liturgisches Orgelspiel (freie Liedbegleitung in 

verschiedenen Formen, verschiedenartige Improvisationen und 
Intonationen)

 spontane Liedtransposition (Tonartwechsel).“

ff) Die Erläuterung 45) wird wie folgt neu gefasst:

„45) Unter „Ausbildungsaufgaben“ ist  in der Regel  die Aus- und 
Weiterbildung von Kirchenmusikern im Sinne der EG 3, EG 5 und 
EG 7 zu verstehen.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. treten am 1. November 2025 in Kraft.


